Bedingungen für die Versetzung in die Qualifikationsstufe I
1. Grundlage der Versetzungsentscheidung sind die Leistungen in den 9 Kursen des Pflichtbereichs und in einem Kurs des Wahlbereichs. 
Für Schülerinnen und Schüler, die nur eine Fremdsprache in der Sekundarstufe I gehabt haben, ist die neueinsetzende Fremdsprache das 10. versetzngswirksame Fach.
(Hat man mehr als einen bzw. zwei Kurse im Wahlbereich belegt, so wird der beste für die Versetzungsentscheidung zugrunde gelegt) 
Bemerkung: 
Hat jemand z.B. zwei Naturwissenschaften (Chemie und Physik) und zwei Fremdsprachen gewählt und eine "5" in Chemie, aber eine "4" in Physik, so würden Physik (und die Fremdsprachen) zum Pflichtbereich gezählt und Chemie zum Wahlbereich. Sofern man mehr als 10 Kurse belegt hat, wäre dann die "5" in Chemie (11. Kurs) nicht versetzungswirksam. 


2. Versetzt ist, wer in nicht mehr als einem der 10 versetzungswirksamen Fächer mangelhafte Leistungen erbringt. Eine mangelhafte Leistung in einem der Fächer Deutsch, Mathematik oder fortgeführter Fremdsprache muss allerdings durch befriedigende Leistungen in einem Fach dieser Fächergruppe ausgeglichen werden. 
In allen anderen Fällen ist eine Versetzung nicht möglich. 


3. Die Versetzung in die Jahrgangsstufe 12 durch eine Nachprüfung kann erreichen, wer durch die "Beseitigung" einer "5" die Versetzungsbedingungen nach (2) erfüllt. 


4. In der folgenden Tabelle sind mögliche Fälle dargestellt: 

	
	D , M , 
fortgef. FS
	übrige Fächer
	versetzt
	Nachprüfung

	keine 5
	4 4 4
	alle mind. 4
	ja
	

	1 x 5
	5 4 3
	alle mind. 4
	ja
	

	
	4 4 4
	1 x 5 sonst mind. 4
	ja
	

	
	4 5 4
	1 x 3 sonst mind. 4
	nein
	ja
(in M)

	2 x 5
	4 4 4
	2 x 5 sonst mind. 4
	nein
	ja 
(in einem übrigen Fach)

	
	4 4 5
	1 x 5 sonst mind. 4
	nein
	ja (in FS)

	
	5 4 3
	1 x 5 sonst mind. 4
	nein
	ja 
(in D oder in einem übrigen Fach)

	
	5 5 3
	alle mind. 4
	nein
	ja 
(in D oder M)

	
	5 5 4
	alle mind. 4
	nein
	nein

	1 x 6
	nicht versetzt , keine Nachprüfung
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